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Deutsch-türkisches Sozialversicherungsabkommen - Vereinbarung zur    
Durchführung des Abkommens - VB 031/89 
 
Abkommen zwischen des Bundesrepublik Deutschland und der Republik    
Türkei vom 30. April 1964;                                           
hier: Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens                    
Zusammenfassung:                                                     
Die Vereinbarung zur Durchführung des deutsch-türkischen Abkommens   
über Soziale Sicherheit ist am 30. Juni 1988 in Kraft getreten.      
siehe auch:                                                          
Rundschreibendatenbank DOK-NR.:                                      
RSCH19100306 = VB 031/89 vom 24.05.1989                              
 

 

 


